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(54) Passiv-Infrarotmelder

(57) Der Infrarotmelder enthält ein Eintrittsfenster
(3) für Infrarotstrahlung, einen Infrarotsensor (5) mit ei-
ner Auswerteschaltung (6) und eine einen optischen
Sender (8, 10) und einen optischen Empfänger (9) auf-
weisende Antimaskeinrichtung zur Erfassung von Vor-
gängen oder optischen Änderungen unmittelbar vor
dem Melder und/ oder von Änderungen der optischen
Eigenschaften des Eintrittsfensters (3). Die Auswertung
der Signale der Antimaskeinrichtung erfolgt in zwei Ka-
nälen, wobei der eine Kanal auf zeitlich begrenzte und
der andere Kanal auf zeitlich stabile Vorgänge oder Än-
derungen reagiert. Es erfolgt eine kombinierte Auswer-
tung der Signale der beiden Kanäle. In diese kombinier-
te Auswertung ist vorzugsweise auch der die Signale
des Infrarotsensors (5) verarbeitende Kanal miteinbe-
zogen.

Dadurch erhält der Infrarotmelder eine erhöhte Ro-
bustheit gegen Fehlalarme und eine höhere Empfind-
lichkeit.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Pas-
siv-Infrarotmelder mit einem Eintrittsfenster für Infrarot-
strahlung, einem Infrarotsensor mit einer Auswerte-
schaltung und mit einer einen optischen Sender und ei-
nen optischen Empfänger aufweisenden Antimaskein-
richtung zur Erfassung von Vorgängen oder optischen
Änderungen unmittelbar vor dem Melder und/oder von
Änderungen der optischen Eigenschaften des Eintritts-
fensters.
[0002] Antimaskeinrichtungen, wie sie beispielsweise
in der EP-A-0 186 226, in der EP-A-0 499 177 und in
der EP-A-0 556 898 beschrieben sind, dienen zur Er-
kennung von Sabotageversuchen am Melder, wie bei-
spielsweise Abdecken des Eintrittsfensters mit einer Fo-
lie oder einem Deckel oder Besprühen des Eintrittsfen-
sters mit einem infrarotundurchlässigen Spray, wie bei-
spielsweise Haarlack. Vorgänge oder optischen Ände-
rungen unmittelbar vor dem Melder, wie das Abdecken
des Melders, bewirken in den meisten Fällen eine Re-
flexion der vom optischen Sender der Antimaskeinrich-
tung ausgesandten Strahlung auf den optischen Emp-
fänger, was sich durch eine markante Änderung der
vom optischen Empfänger empfangenen Strahlung
äussert.
[0003] Der optische Sender und der optische Emp-
fänger der Antimaskeinrichtung sind in der Regel durch
eine Infrarot LED und eine Infrarotfotodiode gebildet.
Zur Erkennung von Änderungen der optischen Eigen-
schaften des Eintrittsfensters, wird dieses mit Infrarot-
strahlung beaufschlagt und es wird die das Eintrittsfen-
sters durchsetzende oder die von diesem reflektierte
Strahlung gemessen.
[0004] Bei einer in der EP-A-0 772 171 beschriebe-
nen Antimaskeinrichtung ist auf der Aussenseite des
Eintrittsfensters eine beugungsoptische Gitterstruktur
angebracht, die das vom optischen Sender ausgesand-
te Licht auf den Infrarotdetektor fokussiert. Im Fall von
Sabotage durch Besprühen des Eintrittsfensters wird
die Fokussierwirkung der beugungsoptischen Gitter-
struktur zerstört, so dass sich die auf den Infrarotdetek-
tor fallende Lichtintensität verringert.
[0005] Zur Auswertung der Signale der Antimaskein-
richtung werden die Signale des optischen Empfängers
mit Schwell- oder Referenz- oder allgemein Span-
nungswerten verglichen, die über-oder unterschritten
und über einen gewissen Zeitraum gehalten werden
müssen.
[0006] Die Auswertung selbst erfolgt nach einem von
zwei Verfahren, wobei jede Antimaskeinrichtung immer
nur nach einem der beiden Verfahren arbeitet. Das eine
Verfahren ist das sogenannte Proximity Latch (PL) Ver-
fahren, bei dem bei Erreichen der vorbestimmten Krite-
rien ein Maskieralarm ausgelöst wird, der aktiv bleibt
und nur von einer autorisierten Person in einem vorge-
gebenen Ablauf zurückgestellt werden kann. Das PL-
Verfahren reagiert also schnell und scharf, löst aber

auch bei kurzen Bewegungen ohne Maskierabsicht
Alarm auf, der sich nicht automatisch zurückstellt, son-
dern den Eingriff einer Bedienungsperson erfordert.
Das zweite Verfahren ist das sogenannte Real Time
(RT) Verfahren, bei dem nur genügend grosse und ge-
nügend stabile Änderungen einen Maskieralarm auslö-
sen, der bei Rückkehr der Signale in den Normalzu-
stand automatisch zurückgenommen wird. Das RT-Ver-
fahren reagiert langsamer und tendenziell weniger
scharf, hat aber den Vorteil der automatischen Alarm-
rücknahme.
[0007] Unabhängig davon, ob die Signalauswertung
nach dem PL- oder dem RT-Verfahren erfolgt, muss dar-
auf geachtet werden, dass die Schwellen- oder Refe-
renzwerte stark auf der "sicheren" Seite gewählt wer-
den, damit nicht schon kleinste Änderungen der Umge-
bungsbedingungen einen Maskieralarm auslösen kön-
nen. Derartige Änderungen können beispielsweise
durch Insekten, Temperaturvariationen, Staub- oder Ni-
kotinablagerungen, mitunter aber auch durch mechani-
sche Vibrationen oder Luftdruckänderungen gebildet
sein. Das bedeutet mit anderen Worten, dass sowohl
bem PL- als auch bem RT-Verfahren immer ein Kom-
promiss zwischen Empfindlichkeit und Robustheit ge-
gen Maskieralarme gesucht werden muss, was dazu
führen kann, dass in gewissen Fällen Maskierungen
nicht entdeckt werden oder aber versehentlich Maskier-
alarm ausgelöst wird.
[0008] Durch die Erfindung soll nun ein Passiv-Infra-
rotmelder mit einer Maskiereinrichtung angegeben wer-
den, der sowohl eine erhöhte Robustheit gegen Fehl-
alarme als auch eine höhere Empfindlichkeit aufweist.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss da-
durch gelöst, dass die Auswertung der Signale der An-
timaskeinrichtung in zwei Kanälen erfolgt, wobei der ei-
ne, nachfolgend als PL-Kanal bezeichnete, Kanal auf
zeitlich begrenzte und der andere, nachfolgend als RT-
Kanal bezeichnete, Kanal auf zeitlich stabile Vorgänge
oder Änderungen reagiert, und dass eine kombinierte
Auswertung der Signale der beiden Kanäle erfolgt.
[0010] Beim erfindungsgemässen Passiv-Infrarot-
melder werden also das PL und das RT Verfahren mit-
einander verknüpft, wobei der grosse Vorteil dieser Ver-
knüpfung darin liegt, dass die Schwellen- oder Refe-
renzwerte in den einzelnen Kanälen tiefer gelegt oder
eventuell ganz fallengelassen werden können. Letzte-
res kann dann der Fall sein, wenn die Signale mit Fuzzy-
Logik oder in einem neuronalen Netzwerk ausgewertet
werden.
[0011] Eine erste bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Passiv-Infrarotmelders ist da-
durch gekennzeichnet, dass in jedem Kanal eine Unter-
suchung des jeweiligen Signals durch Vergleich mit je
mindestens einem Schwellen- oder Referenzwert oder
mittels einer Fuzzy-Logik erfolgt, und dass die kombi-
nierte Auswertung durch eine Verknüpfung der Unter-
suchungsergebnisse in den beiden Kanälen gebildet ist.
[0012] Eine zweite bevorzugte Ausführungsform des
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erfindungsgemässen Passiv-Infrarotmelders ist da-
durch gekennzeichnet, dass in jedem Kanal zusätzlich
zu dem der jeweiligen Alarmstufe entsprechenden
Schwellen- oder Referenzwert verschiedene Werte für
Voralarmstufen definiert sind, und dass ein Vergleich
der Signale mit den genannten Stufen erfolgt.
[0013] Eine dritte bevorzugte Ausführungsform des
erfindungsgemässen Passiv-Infrarotmelders ist da-
durch gekennzeichnet, dass die kombinierte Auswer-
tung der Signale der beiden Kanäle der Antimaskein-
richtung mit der in einem nachfolgend als PIR-Kanal be-
zeichneten Kanal erfolgenden Auswertung der Signale
des Infrarotsensors kombiniert ist, und dass die Auslö-
sung von Intrusions- oder Maskieralarmen aufgrund der
Signale in allen drei Kanälen erfolgt.
[0014] Diese bevorzugte Ausführungsform stellt eine
weitere Erhöhung der Robustheit gegen Fehlalarme
dar, indem sie den Melder gegen Störungen durch In-
sekten weitgehend immun macht. Wenn sich ein grös-
seres Insekt nahe vor dem Eintrittsfenster bewegt, dann
kann das dazu führen, dass im PIR-Kanal ein Alarmsi-
gnal ausgelöst wird. Da das Insekt aber auch im PL-Ka-
nal ein Alarmsignal auslösen würde, kann man aufgrund
des Alarmsignals im PL-Kanal dasjenige im PIR-Kanal
blockieren. Ein Alarmsignal im PIR-Kanal ohne gleich-
zeitiges Alarmsignal im PL-Kanal wäre hingegen ein
echter Intrusionsalarm, und ein Alarmsignal im PIR-Ka-
nal mit gleichzeitigem Alarmsignal im PL- und im RT-
Kanal wäre ein Maskierversuch.
[0015] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels und der Zeichnungen näher er-
läutert; es zeigt:

Fig. 1 einen Längschnitt durch einen erfindungsge-
mässen Passiv-Infrarotmelder,
Fig. 2 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles II von
Fig. 1; und
Fig. 3 ein Blockschema der Signalauswertung.

[0016] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch einen er-
findungsgemässen Passiv-Infrarotmelder in der Rich-
tung senkrecht zu dessen Rückwand oder Boden und
Fig. 2 zeigt eine Ansicht von hinten, wobei die Rück-
wand des Melders abgenommen und der die einfallende
Infrarotstrahlung fokussierende Spiegel aus dem Mel-
der entfernt ist. Darstellungsgemäss besteht der Pas-
siv-Infrarotmelder im wesentlichen aus einem zweiteili-
gen Gehäuse mit einem Boden 1 und einem Deckel 2,
aus einem im Deckel 2 vorgesehenen Eintrittsfenster 3
für die aus dem zu überwachenden Raum auf den Mel-
der fallende Infrarotstrahlung, aus einer im Melderinne-
ren angeordneten Platine 4, auf welcher unter anderem
ein Infrarotsensor 5 und eine Auswerteschaltung 6 an-
geordnet sind, und aus einem ebenfalls im Melderinne-
ren angeordneten Spiegel 7 zur Fokussierung der durch
das Eintrittsfenster 3 einfallen-den Infrarotstrahlung auf
den Infrarotsensor 5.
[0017] Das Eintrittsfenster 3, welches beispielsweise

aus Polyethylen oder Polypropylen besteht und nur für
Strahlung im Wellenlängenbereich von etwa 5 bis 15 um
durchlässig ist, ist in einen abgeschrägten oder konka-
ven Teil des Deckels 2 eingesetzt und seitlich von Vor-
sprüngen F des Deckels 2 begrenzt. Der Spiegel 7 ist
so ausgebildet, dass er Strahlung im nahen Infrarot ab-
sorbiert und Körperstrahlung reflektiert. Bezüglich der
Form des Spiegels wird auf die EP-A-0 303 913 verwie-
sen und bezüglich des Spiegelmaterials auf die EP-A-0
707 294. Das Eintrittsfenster 3, der Spiegel 7, der Infra-
rotsensor 5 und die Auswerteschaltung 6 dienen zur De-
tektion des Eindringens einer Person in den überwach-
ten Raum. Das Eintrittsfenster 3 kann als Fresnellinse
ausgebildet sein und anstelle des Spiegels 7 die Infra-
rotstrahlung auf den Infrarotsensor 5 fokussieren.
[0018] Der dargestellte Passiv-Infrarotmelder ist mit
einer sogenannten Antimaskeinrichtung zur Erfassung
von Vorgängen oder optischen Änderungen unmittelbar
vor dem Melder und von Änderungen der optischen Ei-
genschaften des Eintrittsfensters 3, insbesondere von
Sabotage des Melders, ausgerüstet. Eine solche Sabo-
tage dient dazu, den Melder so zu manipulieren, dass
keine Infrarotstrahlung auf den Infrarotsensor gelangen
kann, so dass unbefugte Personen nicht mehr detektiert
werden und sich im überwachten Raum frei bewegen
können. Sabotage wird zumeist während der Unscharf-
stellung des Melders verübt, wenn dieser auf einen
Stand-by-Modus ge-schaltet ist und sich im überwach-
ten Raum befindliche Personen keinen Alarm auslösen.
[0019] Bekannte Sabotage- oder Maskiermethoden
sind die Abdeckung des Melders mit einem geeigneten
Objekt, wie beispielsweise einer Schachtel, einem Hut
oder einem Schirm, und das Besprühen des Eintritts-
fensters mit einem infrarotundurchlässigen Spray, wie
beispielsweise Klebstoff- oder Haarspray. Moderne
Passiv-Infrarotmelder sollen in der Lage sein, eine sol-
che Maskierung automatisch zu detektieren, und zwar
vorzugsweise zum Zeitpunkt der Maskierung oder spä-
testens beim Scharfschalten des Melders oder der An-
lage. Es gibt diesbezüglich verschiedene Strategien,
aber zumindest bei an eine Zentrale angeschlossenen
Meldern verhält es sich heute in der Regel so, dass die
Melder immer eingeschaltet sind und auch während der
Unscharfstellung im Stand-by-Modus Alarmsignale an
die Zentrale liefern, die aber diese Signale im Stand-by-
Modus unterdrückt. Wenn der Melder immer einge-
schaltet ist, dann kann er Sabotageversuche ohne Zeit-
verzögerung erkennen und an die Zentrale melden.
[0020] Die Antimaskeinrichtung des Melders ist so
ausgebildet, dass sie die beiden genannten Maskierme-
thoden sicher erkennen kann. An der Frontseite des
Melders, knapp oberhalb des Eintrittsfensters 3 sind ein
optischer Sender 8, beispielsweise eine Infrarot-LED
mit 950 nm Wellenlänge, und ein optischer Empfänger
9, beispielsweise eine Infrarotfotodiode, angeordnet,
wobei sich der Sender 8 an der Aussen- und der Emp-
fänger 9 an der Innenseite des Gehäusedeckels 2 be-
findet. Der Sender 8 strahlt ständig Infrarotstrahlung
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vom Melder ab, die im normalen Betriebzustand in den
Überwachungsraum vor dem Melder abgestrahlt wird.
Sobald jedoch ein Objekt knapp vor den Melder ge-
bracht wird oder sich dort befindet, wird ein grosser Teil
der vom Sender 8 ausgesandten Strahlung reflektiert
und gelangt durch das Eintrittsfenster 3 auf den Emp-
fänger 9. Der dadurch verursachte Anstieg der empfan-
genen Strahlung wird als Maskierversuch interpretiert.
[0021] Im Innenraum des Melders ist im Bereich eines
der beiden Flügel F ein zusätzlicher optischer Sender
10, beispielsweise eine Infrarot-LED, angeordnet, der
in einen Lichtschacht 11 Infrarotstrahlung sendet. Der
Lichtschacht 11 ist abgewinkelt ausgebildet und mündet
in ein infrarotdurchlässiges Fenster 12, welches in der
dem Eintrittsfenster 3 zugewandten Seitenwand des be-
treffenden Vorsprungs F vorgesehen ist. Darstellungs-
gemäss ist dieser Vorsprung F der dem Sender 8 be-
nachbarte und dem Empfänger 9 gegenüberliegende
Vorsprung. Die vom zusätzlichen Sender 10 ausge-
sandte Infrarotstrahlung gelangt durch den Lichtschacht
11 über einen Spiegel 11a und das Fenster 12 unter ei-
nem flachen Einfallswinkel auf das Eintrittsfenster 3 und
tritt unter normalen Bedingungen durch dieses hin-
durch. Durch das Fenster 12 wird die vom zusätzlichen
Sender 10 ausgesandte Strahlung auf die Mitte des Ein-
trittsfensters 3 fokussiert und gelangt durch dieses auf
den Empfänger 9.
[0022] Wenn jedoch das Eintrittsfenster 3 maskiert,
also infrarotundurchlässig gemacht worden ist, dann
gelangt weniger Strahlung auf das Eintrittsfenster 3
oder die auf das Eintrittfenster fallende Strahlung des
zusätzlichen Senders 10 wird vom Eintrittsfenster 3 re-
flektiert und es gelangt weniger Strahlung auf den Emp-
fänger 9, was als Maskierversuch interpretiert wird. Zur
Vermeidung von Reflexionen der aus dem Fenster 12
austretenden Strahlung der zusätzlichen Lichtquelle 10
an der Seitenwand des dem Fenster 12 gegenüberlie-
genden Vorsprungs F ist diese Seitenwand zumindest
teilweise mit einem infrarotabsorbierenden Belag ver-
sehen.
[0023] Gemäss Fig. 3 enthält die Auswerteschaltung
6 einen an den Infrarotsensor 5 angeschlossenen PIR-
Kanal 13 und zwei an den optischen Empfänger 9 an-
geschlossene Kanäle, einen PL-Kanal 14 und einen RT-
Kanal 15. Die Ausgänge aller drei Kanäle sind zu einer
Stufe 16 geführt, in welcher eine Verknüpfung der Si-
gnale dieser Kanäle erfolgt. Das Ergebnis dieser Ver-
knüpfung bildet die Entscheidungsgrundlage für die Ab-
gabe einer Alarmsignals durch den Melder. Als Variante
können auch nur die Ausgänge des PL-Kanals 14 und
des RT-Kanals 15 miteinander zu verknüpft sein.
[0024] Der PIR-Kanal 13 ist der in jedem Passiv-In-
frarotmelder vorhandene Kanal zur Auswertung des Si-
gnals des mit der Infrarotstrahlung aus dem überwach-
ten Raum beaufschlagten Infrarotsensors 5. Am Aus-
gang dieses Kanals ist ein Signal erhältlich, welches das
Eindringen eines Infrarotstrahlung aussendenden Ob-
jekts in den überwachten Raum anzeigt. Der PIR-Kanal

13 wird als bekannt vorausgesetzt, so dass auf eine nä-
here Beschreibung verzichtet wird.
[0025] Der PL-Kanal 14 und der RT-Kanal 15 dienen
zur Auswertung des Antimasksignals des optischen
Empfängers 9, wobei PL für Proximity Latch und RT für
Real Time steht. Abtastrate und Auflösung sind so ge-
wählt, dass sie für beide Kanäle hinreichend sind. So-
wohl im PL-Kanal 14 als auch im RT-Kanal 15 wird das
Signal des optischen Empfängers 9 mit einer Alarm-
schwelle und vorzugsweise auch mit mehreren Vor-
alarmschwellen verglichen, so dass am Ausgang des
betreffenden Kanals Informationen der Art kleines, mitt-
leres oder grosses Signal erhältlich sind. Die Voralarm-
schwellen haben nicht nur den Vorteil, dass dadurch
weitere logische Kombinationen möglich werden, son-
dern dass auch die Erfüllung länderspezifischer Vor-
schriften erleichtert wird.
[0026] Für den PL-Kanal 14 ist kennzeichnend, dass
in diesem schon bei kurzen Überschreitungen der
Schwellen ein Maskieralarm oder -voralarm ausgelöst
und dass dieser nicht von selbst zurückgesetzt wird,
sondern eine Intervention vom Benutzer der Anlage ver-
langt. Dieser Modus ist für eine Betriebsart typisch, bei
der die Anlage vor dem Scharfschalten durch das Per-
sonal kontrolliert wird, bei welcher Gelegenheit dann
eventuelle Maskieralarme zurückgestellt werden kön-
nen.
[0027] Der RT-Kanal 15 reagiert hingegen auf zeitlich
stabile, also länger andauernde Überschreitungen der
betreffenden Schwellen- oder Referenzwerte. Ein Mas-
kieralarm wird nur dann ausgelöst, wenn die Über-
schreitung lang genug ist. Ausserdem wird der Maskier-
alarm ohne Intervention des Benutzers automatisch zu-
rückgesetzt, sobald die Überschreitung wieder ver-
schwindet und der Melder in seinen Normalzustand zu-
rückkehrt.
[0028] Der grosse Vorteil der Verknüpfung der beiden
Kanäle 14 und 15 besteht darin, dass nur dann ein Mas-
kieralarm ausgelöst wird, wenn beide Kanäle dies na-
helegen, so dass auf jeden Fall die Fehlalarme reduziert
werden. Ausserdem besteht durch die Verknüpfung die
Möglichkeit, die Schwellen- oder Referenzwerte präzi-
ser zu wählen, weil man durch die Auswertung der In-
formation beider Kanäle mit diesen Werten nicht immer
auf der "sicheren" Seite zu sein braucht. Schliesslich
kann man auch auf alle oder wenigstens auf gewisse
Schwellenwert verzichten und statt dessen mit unschar-
fen Werten arbeiten und diese nach den Regeln der
Fuzzy-Logik oder auch in einem neuronalen Netz ver-
arbeiten (siehe dazu beispielsweise die EP-A-0 646
901).
[0029] Wenn beispielsweise im PL-Kanal 14 ein Vor-
alarmsignal vorliegt, d.h. ein Schwellenwert von 50%
des Alarmwertes überschritten worden ist, und wenn im
RT-Kanal 15 anschliessend ein langes Voralarmsignal
auftritt, dann deutet das auf eine Maskierung hin und es
wird Maskieralarm ausgelöst. Bei der bisher isolierten
Verwendung des PL- oder des RT-Kanals wäre es hin-
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gegen zu keiner Alarmauslösung gekommen. Oder
wenn im PL-Kanal 14 ein Alarmsignal auftritt, ohne dass
es im RT-Kanal 15 zu einem Voralarmsignal kommt,
dann könnte es sich um eine grösseres Insekt oder um
eine am Melder vorbeilaufende Person gehandelt ha-
ben, und es wird daher kein Alarm ausgelöst. Man sieht
an diesen beiden Beispielen, dass die Verknüpfung
oder kombinierte Auswertung des PL-Kanals 14 und
des RT-Kanals 15 einerseits zu einer höheren Empfind-
lichkeit und andererseits zu einer höheren Robustheit
führt.
[0030] Die Robustheit gegen Fehlalarme wird weiter
erhöht, und zwar nicht nur gegen Maskierungssondern
auch gegen Intrusionsfehlalarme, wenn der PIR-Kanal
13 in die Verknüpfung des PL-Kanals 14 und des RT-
Kanals 15 einbezogen wird. So könnte beispielsweise
das im letzten Beispiel genannte grosse Insekt einen
PIR-Alarm auslösen, der aber unterdrückt werden kann,
wenn gleichzeitig im PL-Kanal 14 ein Alarmsignal vor-
liegt. Andererseits wird ein Alarmsignal im PIR-Kanal 13
ohne Alarmsignal im PL-Kanal 14 als echter Intrusions-
alarm und ein Alarmsignal im PIR-Kanal 13 zusammen
mit einem Alarmsignal im PL-Kanal 14 und im RT-Kanal
15 als Maskierversuch interpretiert und ein entspre-
chendes Alarmsignal abgegeben.

Patentansprüche

1. Passiv-Infrarotmelder mit einem Eintrittsfenster (3)
für Infrarotstrahlung, einem Infrarotsensor (5) mit
einer Auswerteschaltung (6) und mit einer einen op-
tischen Sender (8, 10) und einen optischen Emp-
fänger (9) aufweisenden Antimaskeinrichtung zur
Erfassung von Vorgängen oder optischen Änderun-
gen unmittelbar vor dem Melder und/ oder von Än-
derungen der optischen Eigenschaften des Ein-
trittsfensters (3), dadurch gekennzeichnet, dass die
Auswertung der Signale der Antimaskeinrichtung in
zwei Kanälen (14, 15) erfolgt, wobei der eine, nach-
folgend als PL-Kanal bezeichnete, Kanal (14) auf
zeitlich begrenzte und der andere, nachfolgend als
RT-Kanal bezeichnete, Kanal (15) auf zeitlich sta-
bile Vorgänge oder Änderungen reagiert, und dass
eine kombinierte Auswertung der Signale der bei-
den Kanäle (14, 15) erfolgt.

2. Infrarotmelder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in jedem Kanal (14, 15) eine Unter-
suchung des jeweiligen Signals durch Vergleich mit
mindestens einem Schwellen- oder Referenzwert
oder mittels einer Fuzzy-Logik erfolgt, und dass die
kombinierte Auswertung durch eine Verknüpfung
der Untersuchungsergebnisse in den beiden Kanä-
len (14, 15) gebildet ist.

3. Infrarotmelder nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in jedem Kanal (14, 15) zusätzlich

zu dem der jeweiligen Alarmstufe entsprechenden
Schwellen- oder Referenzwert oder zusätzlich zur
entsprechenden Regel der Fuzzy-Logik verschie-
dene Werte beziehungsweise Regeln für Voralarm-
stufen definiert sind, und dass ein Vergleich der Si-
gnale mit den genannten Stufen erfolgt.

4. Infrarotmelder nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Vorliegen eines Voralarmsignals
im PL-Kanal (14) und im RT-Kanal (15) eine Auslö-
sung eines Maskieralarms erfolgt.

5. Infrarotmelder nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Vorliegen eines Alarmsignals im
PL-Kanal (14) ohne gleichzeitiges Voralarmsignal
im RT-Kanal (15) keine Auslösung eines Maskier-
alarms erfolgt.

6. Infrarotmelder nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die kombinierte
Auswertung der Signale der beiden Kanäle (14, 15)
der Antimaskeinrichtung mit der in einem nachfol-
gend als PIR-Kanal bezeichneten Kanal (13) erfol-
genden Auswertung der Signale des Infrarotsen-
sors (5) kombiniert ist, und dass die Auslösung von
Intrusions- oder Maskieralarmen aufgrund der Si-
gnale in allen drei Kanälen (13, 14, 15) erfolgt.

7. Infrarotmelder nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei gleichzeitigem Vorliegen eines
Maskieralarms im PL-Kanal (14) und eines Intrusi-
onsalarms im PIR-Kanal (13) eine Unterdrückung
des Intrusionsalarms erfolgt.

8. Infrarotmelder nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antimaskein-
richtung zwei optische Sender (8, 10) aufweist, von
denen der erste (8) aussen an der Frontseite des
Melders angeordnet ist und den Raum unmittelbar
vor dem Melder mit Strahlung beaufschlagt, und
von denen der zweite (10) im Melderinneren ange-
ordnet ist und seine Strahlung auf das Eintrittsfen-
ster (3) richtet.

9. Infrarotmelder nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der optische Empfänger (9) mit der
aus dem Raum unmittelbar vor dem Melder reflek-
tierten Strahlung des ersten optischen Senders (8)
und mit der vom Eintrittsfenster (3) hindurchgelas-
senen Strahlung des zweiten optischen Senders
(10) beaufschlagt ist.
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